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l. Zusammenfassung

In den vergangenen Jahren war die Entwicklung der Renten
durch einen nie dagewesenen Wertverfall geprégt. In den
Jahren 2004, 2005 und 2006 mussten die Rentnerinnen und
Rentner Nullrunden hinnehmen, wihrend die Inflationsrate
zwischen 1,5 und 1,7 Prozent lag. Die Rentenanpassung 2007
von 0,54 Prozent reichte angesichts einer Teuerungsrate von
2,3 Prozent ebenfalls nicht fiir einen Inflationsausgleich. In
diesem Jahr wird sich der Wertverfall bei den Renten fortset-
zen. Zwar beschloss der Gesetzgeber eine aulerplanmifige
Rentenerhohung von 1,1 Prozent. Doch diese wird wie in
den Vorjahren weit hinter den erwarteten inflationsbedingten

Kaufkraftverlusten von 2,6 Prozent zuriickbleiben.

Neben der geringen Lohnentwicklung der vergangenen
Jahre sind die Kiirzungsfaktoren in der Rentenanpassungs-
formel (z. B. Riester-Faktor) die zentrale Ursache fiir den
Wertverfall bei den Renten. Die Kiirzungsfaktoren haben
die Lohndynamik der Renten in den letzten Jahren zuneh-
mend aufgehoben. Ihr Kiirzungseffekt ist so stark, dass
niedrige Bruttolohnerhthungen bei den Renten regelmifig

zu Nullrunden fiihren.

Fiir die kommenden Jahre drohen bei den Renten wei-
tere, massive Inflationsverluste. Dies ist ebenfalls auf die
Kiirzungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel zuriick-
zufiihren. Nach der Aussetzung des Riester-Faktors in
2008 und 2009 wird er von 2010 bis 2013 wieder zu einer
jéhrlichen Anpassungsminderung von 0,6 Prozentpunkten
fiihren. Ab 2011 soll der Nachholfaktor weitere Kiirzun-
gen bei den Rentenanpassungen bringen. Mit ihm sollen

diejenigen Kiirzungen schrittweise nachgeholt werden, die

wegen der Nullrunden in den vergangenen Jahren nicht
realisiert werden konnten. Damit sind schon heute weitere

Inflationsverluste bei den Renten vorprogrammiert.

Die inflationsbedingten Kaufkraftverluste bei den Renten
werden noch dadurch verschirft, dass die Beitriige der Rent-
nerinnen und Rentner in die Kranken- und Pflegeversiche-
rung in den letzten Jahren stetig gestiegen sind. Infolge der
Nullrunden bzw. Minianpassungen der letzten Jahre konn-
ten diese Beitragsbelastungen nicht oder nur teilweise aus-
geglichen werden. Immer wieder ist der monatliche Auszah-
lungsbetrag der Rente gesunken. Auch die stetig steigende
Beitragsbelastung wird sich in diesem und dem kommenden
Jahr fortsetzen: Bereits zum 1. Juli erhoht sich der Pflegever-
sicherungsbeitrag um 0,25 Prozentpunkte. Diese Erhohung
miissen Rentnerinnen und Rentner im Gegensatz zu den
Beschiiftigten in voller Hohe selbst tragen. Die zu erwarten-
den Beitragssatzsteigerungen in der Krankenversicherung

werden zu weiteren Einbuf3en bei den Renten fiihren.

Rechnet man inflationsbedingte Kaufkraftverluste in
Hohe von etwa acht Prozent und Beitragserh6hungen in
der Kranken- und Pflegeversicherung in Hohe von rund
zwel Prozent zusammen, wird deutlich, dass die von den
Rentnerinnen und Rentnern zu verkraftenden Einbuflen
bei der Kaufkraft ihrer ausgezahlten Rente seit 2004 ins-
gesamt mehr als zehn Prozent betragen.

Nullrunden und Minianpassungen unterhalb der Inflations-
rate belasten aber nicht nur die heutigen Rentnerinnen und
Rentner. Sie wirken sich auch zum Nachteil der kiinftigen
Rentnerinnen und Rentner aus. Denn der Wert der kiinftigen



Renten der heutigen Beschiftigten fillt ebenfalls entspre-
chend geringer aus. Der Zinseszins-Effekt sorgt sogar dafiir,
dass mit jeder geringen Rentenanpassung heute auch die
nachfolgenden Rentenanpassungen und damit die Renten von
morgen geringer ausfallen. Bei den heutigen Beschiiftigten
und kiinftigen Rentnern entsteht somit eine zusétzliche Ver-
sorgungsliicke, die sie mit einer verstirkten privaten Alters-
vorsorge ausgleichen miissen. Viele Beschiftigte verfiigen
aber schon heute nicht iiber die ausreichende Sparfahigkeit.

Der permanente Wertverfall bei den Renten und der damit
verbundene fortwihrende soziale Abstieg der Rentnerinnen
und Rentner wird verstidrkt dazu fithren, dass urspriing-
lich armutsfeste Renten in einem schleichenden Prozess
unter die Armutsgrenze fallen. Schon im Jahr 2007 hat der
SoVD mit seinen 10 Forderungen zur Verhinderung von
Altersarmut vor dieser Gefahr gewarnt und den Gesetz-
geber zum Handeln aufgefordert: Das Zusammenwirken
von Rentenkiirzungen und Absenkung des Rentenniveaus
einerseits und den zunehmend unsteten Erwerbsverldufen
der heutigen Versicherten andererseits ldsst dariiber hinaus
auch fiir die kiinftigen Rentnerinnen und Rentner einen

deutlichen Anstieg der Altersarmut befiirchten.

Der permanente Wertverfall gefihrdet schlieBlich auch die
Legitimation der gesetzlichen Rentenversicherung als erste
Séule der Alterssicherung in Deutschland. Immer mehr Betrof-
fene werden die Legitimation der gesetzlichen Rentenversi-
cherung als Pflichtversicherung infrage stellen, wenn sie trotz
erheblicher Beitragsleistungen im Alter eine Rente erhalten,

deren Wert einem permanenten Wertverfall preisgegeben ist.

I. Zusammenfassung

Der permanente Wertverfall bei der Rente muss gestoppt
werden. Die Rentenanpassungen miissen wieder eine ange-
messene Teilhabe der Rentnerinnen und Rentner an der
allgemeinen Wohlstandsentwicklung und einen wirksamen

Schutz vor inflationsbedingten Wertverlusten sicherstellen.

Der SoVD fordert vor diesem Hintergrund:

1) Dauerhafte Aussetzung des Riester-Faktors
2) Abschaffung des Nachholfaktors
3) Ergédnzung der Rentenanpassungsformel durch eine

Inflationsschutzklausel

An der lohnorientierten Rentenanpassung muss im Grund-
satz festgehalten werden. Denn nur so kann erreicht wer-
den, dass bei den Renten — iiber den bloBen Werterhalt
hinaus — auch eine Teilhabe an der allgemeinen Wohl-
standsentwicklung stattfinden kann. Liegt die lohnorien-
tierte Rentenanpassung jedoch unter der Inflationsrate,
obwohl die Lohnentwicklung dariiber liegt, miissen die
Renten in Hohe der Inflationsrate steigen. Liegt auch die
Lohnentwicklung unter der Inflationsrate, miissen die

Renten in gleicher Hohe steigen wie die Lohne.

Mit einer solchen Inflationsschutzklausel wire sicherge-
stellt, dass die Renten den gleichen Inflationsschutz genie-
Ben wie die Lohne. Damit stellt sie einen sozial gerechten
Ausgleich der Interessen der Rentnerinnen und Rentner
einerseits und denen der Beschiftigten und Beitragszahler
andererseits her. SchlieBlich wird mit einer solchen Infla-
tionsschutzklausel das bewihrte Prinzip der Lohndynamik
bei den Rentenanpassungen gestirkt.
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Seit der groBen Rentenreform 1957 werden die Renten der
gesetzlichen Rentenversicherung jahrlich und auf Basis
der Lohnentwicklung angepasst. Mit dieser Lohndynamik

wurden im Wesentlichen zwei Ziele verfolgt:

B Zum einen sollten Rentnerinnen und Rentner mit den
lohnorientierten Rentenanpassungen an der allgemei-

nen Wohlstandsentwicklung teilhaben.

B Zum anderen sollte der Rentenanspruch wihrend der —
teils jahrzehntelangen — Dauer des Rentenbezugs nicht
an Wert verlieren, sondern zumindest ein Ausgleich

der inflationsbedingten Kaufkraftverluste erfolgen.

Diese Ziele wurden in den letzten fiinf Jahren immer
wieder verfehlt. Nach den Nullrunden bei den Rentenan-
passungen in den Jahren 2004, 2005 und 2006 reichten
auch die Rentenanpassungen 2007 und 2008 bei Weitem
nicht aus, um die Inflationsverluste auszugleichen. Hinzu
kommt, dass die geringen Rentenanpassungen in 2007
und 2008 durch steigende Beitridge zur Kranken- und
Pflegeversicherung teilweise wieder aufgezehrt wurden.

Insgesamt belaufen sich die Inflationsverluste (nach Abzug
der Rentenerhohungen 2007 und 2008) seit 2004 auf mehr
als acht Prozent. Rechnet man die Kiirzungen bei den
Auszahlungsbetrdgen hinzu, die im Wesentlichen durch
den vollen Pflegeversicherungsbeitrag und die steigenden
Krankenkassenbeitrdge verursacht wurden, ergeben sich

— innerhalb von fiinf Jahren — Verluste bei den Renten von

mindestens zehn Prozent.

1. Belastungen der Rentnerinnen und Rentner

Die Entwicklung der Renten ist durch einen nie dagewe-
senen Wertverfall geprégt. Eine zentrale Ursache hierfiir
liegt in den vielféltigen und kurzfristigen Eingriffen, mit
denen der Beitragssatz ohne Riicksicht auf das Leistungs-
niveau der gesetzlichen Rentenversicherung stabilisiert
werden sollte. Dies hat zu tief greifenden Belastungen der

Rentnerinnen und Rentner gefiihrt.

Kiirzungsfaktoren mindern Rentenanstieg

So wurden vor allem in der Anpassungspolitik gravierende
Einschnitte vorgenommen. Seit der Rentenreform 2001
(,,Riestersche Rentenreform‘) hat der Gesetzgeber die
ohnehin komplizierte Anpassungsformel mehrfach gein-
dert und den Anstieg der Renten durch immer neue Min-
derungsfaktoren gebremst. Der Didmpfungseffekt dieser
Minderungsfaktoren ist so stark, dass niedrige Bruttolohn-
anpassungen — wie in den vergangenen Jahren — regelmé-

Big zu Nullrunden bei den Rentenanpassungen fiihren.

Die folgenden Faktoren in der Anpassungsformel wirken
sich grundsétzlich mindernd auf die Hohe der Rentenan-

passungen aus:

B Beitragssatzfaktor
Der Beitragssatzfaktor beriicksichtigt die Veridnderun-
gen des Beitragssatzes zur Rentenversicherung bei den
Rentenanpassungen. Steigt der Beitragssatz, dann wirkt

sich dies mindernd auf die Rentenanpassungen aus.

B Riester-Faktor
Mit dem sogenannten Riester-Faktor (,,Altersvorsor-
geanteil”) wird die Einfiihrung der Riester-Rente bei



den Rentenanpassungen beriicksichtigt. Der Riester-
Faktor fiihrt jahrlich zu einer Minderung der Ren-
tenanpassung von etwa 0,6 Prozentpunkten. Fiir die
Jahre 2008 und 2009 wurde er ausgesetzt, um eine

hohere Rentenanpassung zu erreichen.

B Nachhaltigkeitsfaktor
Der Nachhaltigkeitsfaktor wurde mit der Rentenre-
form 2005 eingefiihrt und soll die Verdnderungen
im Verhiltnis von Beitragszahlenden zu Rentenbe-
ziehenden beriicksichtigen. Wegen der giinstigen
Entwicklung am Arbeitsmarkt hat er sich in 2007 und
2008 positiv bei den Rentenanpassungen ausgewirkt.
Gleichwohl wird er den Rentenanstieg langfristig

wegen der demographischen Verinderungen bremsen.

B Nachholfaktor

Der sogenannte Nachholfaktor (,,Anpassungsfaktor)
wurde 2007 im Rahmen der Rente mit 67 eingefiihrt
und soll ab dem Jahr 2011 wirken. Mit ihm sollen die
Anpassungsminderungen in Zukunft nachgeholt wer-
den, die mit dem Riester-Faktor und dem Nachhaltig-
keitsfaktor wegen der Nullrunden nicht realisiert wer-
den konnten. Die Kiirzungen, die ab 2011 nachgeholt
werden sollen, belaufen sich derzeit auf 1,75 Anpas-
sungspunkte in den alten und 1,3 Anpassungspunkte

in den neuen Bundesldndern.

Dramatische Inflationsverluste seit 2004
Diese Kiirzungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel
haben die Lohndynamik der Renten in den letzten Jah-

ren zunehmend aufgehoben. Gleichzeitig haben sie dazu

II. Handlungsbedarf: Wertverfall bei den Renten stoppen!

gefiihrt, dass die Rentenanpassungen nicht einmal mehr
einen ausreichenden Schutz vor inflationsbedingten Kauf-
kraftverlusten gewihrleisten konnen. Insgesamt haben die
Renten seit 2004 — also innerhalb von fiinf Jahren — einen
kaufkraftbedingten Wertverlust (nach Abzug der Rentener-
hohungen 2007 und 2008) von mehr als acht Prozent erlit-
ten (siche Tabelle 1).

Tabelle 1:

Rentenerh6hungen und Inflation seit 2004 im Vergleich
Jahr Rentenerh6hung Inflation
2004 X -1,7 %
2005 X -1,5 %
2006 X -1,6 %
2007 0,54 % 2,3 %
2008 1,10 % -2,6 %
Summe 1,64 % -9,7 %

In den Jahren 2004, 2005 und 2006 mussten Rentnerinnen
und Rentner Nullrunden hinnehmen, wihrend die Inflati-
onsrate zwischen 1,5 und 1,7 Prozent lag. Die Rentenanpas-
sung 2007 in Hohe von 0,54 Prozent reichte angesichts einer
Teuerungsrate von 2,3 Prozent ebenfalls nicht fiir einen
Inflationsausgleich. Auch im Jahr 2008 setzt sich der Wert-
verfall bei den Renten fort: Die aulerplanmiflige Rentenan-
passung von 1,1 Prozent wird weit hinter den erwarteten
inflationsbedingten Kaufkraftverlusten von ca. 2,6 Prozent#

zuriickbleiben.
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Hierbei muss zudem beriicksichtigt werden, dass den
Berechnungen der Inflationsrate die durchschnittlichen
Konsumausgaben zugrunde liegen. Individuelle Besonder-
heiten im Konsumverhalten (z. B. eine stirkere Gewich-
tung der Ausgaben fiir Gesundheit oder Nahrungsmittel)
werden hier nur unzureichend abgebildet. So liegt die
individuelle Teuerungsrate bei Beziehern von Niedrigein-
kommen bis 1.300 Euro in diesem Jahr deutlich iiber der
durchschnittlichen Inflationsrate von 2,6 Prozent. Dies
liegt daran, dass die Ausgaben fiir Lebensmittel und Woh-
nung, die einen der wesentlichen Preistreiber in diesem
Jahr darstellen, im Ausgabenprofil der Niedrigeinkom-

mensbezieher eine wesentlich stirkere Gewichtung haben.

Fiir die néichsten Jahre drohen weitere Inflationsverluste
Auch fiir die kommenden Jahre ist damit zu rechnen, dass
sich die permanenten Wertverluste bei den Renten fortset-
zen werden. Nach mittelfristigen Vorausberechnungen der
Bundesregierung sollen die Rentenerhdhungen bis 2011
lediglich zwischen ca. 0,26 und 1,4 Prozent betragen.f Bei
der Bruttolohnentwicklung wird fiir den gleichen Zeit-
raum mit Steigerungen zwischen rund 1,9 und 2.4 Prozent
gerechnet. Die Inflationsrate soll demgegeniiber nach
aktuellen Prognosen des Deutschen Instituts fiir Wirt-
schaftsforschung (DIW)#im kommenden Jahr bei rund

2 Prozent und auch langfristig tiber dem Durchschnitt der
letzten 15 Jahre von ungeféhr 1,5 Prozent liegen.

Damit sind weitere Inflationsverluste bei den Renten vor-
programmiert. Dies ist ebenfalls im Wesentlichen auf die

Kiirzungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel zuriick-

zufithren. Denn ab 2010 wird der Riester-Faktor wieder
einsetzen und die Rentenanpassungen um jéhrlich 0,6
Anpassungspunkte kiirzen. Ab 2011 soll der Nachholfaktor

fiir weitere Kiirzungen bei den Rentenanpassungen sorgen.

Sinkende Auszahlungsbetrdge verschdrfen Wertverluste
Die dramatischen Inflationsverluste verstidrken sich
dadurch, dass die tatséchlich ausgezahlten Rentenbetrige
in den letzten fiinf Jahren spiirbar gesunken sind. Ursich-
lich hierfiir sind vor allem die steigenden Beitrige zur
Kranken- und Pflegeversicherung, die infolge der Nullrun-
den bzw. geringen Rentenerhohungen in den Jahren 2007
und 2008 nicht oder nur teilweise ausgeglichen werden

konnten.

Das stetige Sinken der Auszahlungsbetrige der Renten
wurde im Wesentlichen durch die folgenden Beitragsstei-

gerungen verursacht (siehe auch Abbildung 1, Seite 8):

B 2004: Voller Pflegeversicherungsbeitrag
Seit dem 1. April 2004 miissen Rentnerinnen und
Rentner (im Gegensatz zu den Beschiftigten) die
Beitrige zur Pflegeversicherung in voller Hohe selbst
tragen. Dies fiihrte schlagartig zu einer Kiirzung der
Rentenzahlbetrige um 0,85 Prozent, die wegen der
Nullrunde in demselben Jahr nicht ausgeglichen wer-

den konnte.

B 2005: Beitragszuschlag fiir Kinderlose
Zum 1. Januar 2005 wurde der Beitragszuschlag zur
Pflegeversicherung von 0,25 Prozent fiir Kinderlose

eingefiihrt. Zwar wurden die seinerzeit 65-Jihrigen



Rentenerhéhung: AIEETRIETTEE D
1. Nullrunde 2. Nullrunde 3. Nullrunde ; Rentenerhéhung:
0,54 %
1,1 %
2004 2005 2006 2007 2008

Erhéhung des
Pflegebeitrags:
0,25 %

Zusatzlicher Pflege-
beitrag fur Kinderlose: 0,25 % Erhéhung der
Krankenkassen-

beitrage:
0,3 %
(geschatzt)

Erstmalig
Voller Pflegebeitrag: Steuernachzahlungen
0,85 % infolge der Reform der

Tats&chliche Belastung durch
Rentenbesteuerung

den zusétzlichen
Krankenkassenbeitrag
von 0,9 % :
0,45 %

Erhéhung der

Krankenkassen-beitrége:
0,15 %
(geschatzt)

Inflation:
2,6 %
(geschatzt)

Inflation: Inflation: Inflation: Inflation:
1,7 % 1,5 % 1,6 % 2,3 %

Abbildung 1:
Gegeniiberstellung der Erhohungen und Belastungen bei den Renten
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und Alteren von diesem Beitragszuschlag ausgenom-
men. Doch schon fiir kinderlose Rentnerinnen und
Rentner, die nach dem 31. Dezember 1939 geboren
sind — also heute 68 Jahre und jiinger sind — fiihrt der
Beitragszuschlag zu einer Kiirzung des Rentenzahlbe-

trags von 0,25 Prozent.

B 2005: Zusitzlicher Beitragssatz
Zum 1. Juli 2005 wurde der zusitzliche Krankenversi-
cherungsbeitrag von 0,9 Prozent eingefiihrt, den Kran-
kenversicherte in voller Hohe allein tragen miissen.
Weil gleichzeitig der allgemeine Beitragssatz abge-
senkt wurde, fiihrte dies bei den Rentenauszahlungs-

betrigen zu einer Kiirzung in Hohe von 0,45 Prozent.

B 2006: Rentenbesteuerung
Die im Jahr 2005 in Kraft getretene Reform der Ren-
tenbesteuerung fiithrte im Jahr 2006 dazu, dass zahl-
reiche Rentnerinnen und Rentner erstmals Steuern
nachzahlen mussten. Betroffen sind vor allem Rentne-
rinnen und Rentner mit Zusatzeinkiinften, aber auch
Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner, deren

Ehepartner erwerbstitig ist.

B 2007: Steigende Krankenkassenbeitrige
Im Jahr 2007 blieb von der ersten Rentenerh6hung
nach drei Nullrunden nicht viel iibrig: Die Kranken-
kassenbeitrige stiegen gegeniiber dem Jahr 2006 um
durchschnittlich 0,6 Prozent. Bei den tatsidchlich aus-
gezahlten Renten schlug sich dies mit einem Minus
von durchschnittlich 0,3 Prozent nieder.

B 2008: Erhohung des Pflegebeitrags
Mit der Pflegereform 2008 wurde eine Anhebung des
Pflegeversicherungsbeitrags um 0,25 Prozentpunkte
beschlossen. Da die Rentnerinnen und Rentner diesen
anders als die Beschiftigten seit 2004 selbst tragen
miissen, schligt sich dies voll bei den Auszahlungsbe-
tridgen nieder: Die auBerplanmifige Rentenerhhung
zum 1. Juli in Héhe von 1,1 Prozent wird um 0,25 Pro-

zentpunkte aufgezehrt.

B 2008: Steigende Krankenkassenbeitrige

Schitzungen gehen derzeit davon aus, dass die Kran-
kenkassenbeitrige auch in diesem Jahr weiter steigen
werden. Gerechnet wird mit einem Anstieg von durch-
schnittlich etwa 0,3 Prozentpunkten, der sich bei den
Rentenauszahlungsbetrigen wegen der hilftigen Bei-
tragstragung mit einem Minus von 0,15 Prozentpunk-
ten niederschlagen wird.

Fiir das Jahr 2009 wird im Zusammenhang mit der Einfiih-
rung des Gesundheitsfonds mit einem weiteren Anstieg des
Beitragssatzes zur Krankenversicherung gerechnet. Schiit-
zungen gehen davon aus, dass der Krankenversicherungs-
beitrag zum 1. Januar 2009 15,5 Prozent und damit um

0,4 Prozentpunkte iiber dem durchschnittlichen Beitrags-
satz des Jahres 2008 liegen wird. Fiir die Rentnerinnen und
Rentner wiirde dies eine abermalige Kiirzung ihrer tatséich-
lich ausgezahlten Renten um 0,2 Prozent bedeuten.

Weitere Kiirzungen der Rentenzahlbetrdge konnen sich
ergeben, wenn eine Krankenkasse ihre Ausgaben nicht
mehr mit den finanziellen Mitteln aus dem Gesundheits-
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fonds abdecken kann: In diesem Fall wiirde ein Zusatz-
beitrag in Hohe von maximal einem Prozent des beitrags-
pflichtigen Einkommens erhoben. Eine entsprechende
Kiirzung der tatséchlich zur Verfiigung stehenden Rente
wire die Folge, da die Krankenversicherten diesen Zusatz-

beitrag allein tragen miissen.

Die heutigen Rentenhohen lassen keine weiteren
Kiirzungen mehr zu

Die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung haben
infolge der Kiirzungen der vergangenen Jahre ein Niveau
erreicht, das keine weiteren Verschlechterungen mehr

zulésst.

In der offentlichen Diskussion wird vielfach ein verzerrtes
Bild iiber die tatsédchlichen Rentenhohen bzw. die tat-
sdchliche Gesamteinkommenslage der Rentnerinnen und
Rentner vermittelt. Rund 41 Prozent der Minner und iiber
90 Prozent der Frauen in den alten Bundeslidndern erhal-
ten schon heute eine Rente von weniger als 900 Euro im
Monat. Betrachtet man das Nettogesamteinkommen bei
ilteren Menschen, ist ebenfalls eine erhebliche Ungleich-
verteilung feststellbar. Die Mehrheit der Rentnerinnen
und Rentner erreicht die fiir das gesamte Nettoaltersein-
kommen hiufig herangezogenen Durchschnittswertef von
2.211 Euro fiir Ehepaare und 1.515 Euro fiir allein ste-
hende Ménner in den alten Bundesldndern nicht.

Auch der Dritte Armuts- und Reichtumsbericht der Bun-
desregierung entkriftet das vielfach in der Offentlichkeit
gezeichnete Bild der ,,reichen Rentner*: Wihrend die
Reichtumsquote ibezogen auf die Gesamtbevolkerung im

II. Handlungsbedarf: Wertverfall bei den Renten stoppen!

Jahr 2003 bei 6,4 Prozent lag, betrug sie bei den Rentnern
nur 3,6 Prozent. Die Reichtumsquote der Pensionidre war
hingegen mit 15,6 Prozent fast fiinfmal so hoch wie bei
den Rentnern. Dies macht deutlich, dass in der renten-
politischen Diskussion stirker als bisher zwischen der
Einkommenssituation der Rentner und der Einkommens-
situation der Angehdrigen von anderen obligatorischen

Alterssicherungssystemen differenziert werden muss.

Um aus der gesetzlichen Rentenversicherung eine Rente
in Hohe der armutsvermeidenden Grundsicherung im
Alter zu erhalten, muss ein Durchschnittsverdiener schon
heute rund 25 Jahre Rentenversicherungsbeitrige entrich-
ten. Unter Beriicksichtigung der bereits beschlossenen
Mafnahmen zur Absenkung des Rentenniveaus wird ein
Durchschnittsverdiener im Jahr 2030 mehr als 30 Bei-
tragsjahre zuriickgelegt haben miissen, um eine armuts-
vermeidende Rente zu erhalten. Bei einem Lohnniveau
von 75 Prozent des Durchschnittsverdienstes werden sogar
mehr als 40 Beitragsjahre fiir eine Rente auf Grundsiche-
rungsniveau erforderlich sein. Jede weitere Verschlechte-
rung bei den Rentenleistungen wiirde das ohnehin schon
bestehende Risiko einer wieder ansteigenden Altersarmut
erhohen und die verfassungsrechtliche Legitimation der
gesetzlichen Rentenversicherung gefdahrden.
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2. Folgen des permanenten Wertverfalls

Die heutigen Renten haben infolge der oben dargestellten
Entwicklungen nicht nur binnen weniger Jahre dramatisch
an Kaufkraft verloren. Vielmehr haben sich auch die Aus-
zahlungsbetrige der Renten spiirbar reduziert. Die heutigen
Rentnerinnen und Rentner haben eine geringere Rente als
vor wenigen Jahren und konnen sich von dieser geringeren

Rente wegen der hohen Inflation auch noch weniger leisten.

Permanenter Wertverfall erhoht die Gefahr

von Altersarmut

Schon heute besteht die Gefahr, dass Renten, die noch vor
wenigen Jahren armutsfest waren, infolge des Zusammen-
wirkens von Rentenkiirzungen und Kaufkraftverlusten

in einem schleichenden Prozess unter die Armutsgrenze
fallen. Zwar ist die Einkommensarmut bei Rentnerinnen
und Rentnern im Vergleich zu anderen gesellschaftlichen
Gruppen, wie beispielsweise den Alleinerziehenden und
Kindern, heute noch relativ gering. Doch bereits jetzt

zeichnet sich ab, dass Altersarmut wieder steigen wird.

Der kontinuierliche Anstieg der Bezieher von Leistungen
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in
den vergangenen Jahren ist ein erstes, uniibersehbares Warn-
signal: Allein im Jahr 2006 ist die Zahl der Bezieher von
Grundsicherungsleistungen gegeniiber 2005 um acht Prozent
auf 682.000 Menschen gestiegen. Die Ausgaben fiir Grund-

sicherungsleistungen haben sich seit 2003 fast verdreifacht.

Fiir die Zukunft besteht die gro3e Gefahr, dass die Alters-
armut dramatisch ansteigen wird. Dies ist in erster Linie

Folge des Zusammenwirkens von Rentenkiirzungen und
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langfristiger Absenkung des Rentenniveaus einerseits und
den zunehmend unsteten Erwerbsverldufen der heutigen
Versicherten andererseits. Viele erwerben aufgrund von Zei-
ten der Arbeitslosigkeit, einer Niedriglohnbeschiftigung
oder einer Selbststindigkeit ohne Rentenversicherungs-
pflicht geringere Rentenanspriiche. Der Wertverfall bei den
Renten in den letzten Jahren verschirft die ohnehin schon
bestehende Gefahr einer wachsenden Altersarmut. B

Niedrige Rentenanpassungen von heute belasten auch
die Rentner von morgen

Die Nullrunden bzw. geringen Rentenerhohungen und der
damit verbundene permanente Wertverfall bei den Renten
belasten nicht nur die heutigen Rentnerinnen und Rent-
ner. Vielmehr werden auch die heutigen Beschiftigten und
kiinftigen Rentner in ganz erheblichem Malfie belastet.
Denn auch ihre Rentenanwartschaften fallen infolge der
Nullrunden und Minianpassungen geringer aus. Der Zin-
seszins-Effekt sorgt sogar dafiir, dass die kiinftigen Ren-
tenanpassungen niedriger ausfallen: Je geringer die heu-
tigen Rentenanpassungen sind, desto geringer fallen auch
kiinftige Renten aus, weil alle nachfolgenden Rentenanpas-

sungen eine niedrigere Berechnungsgrundlage haben.

Ferner steigt bei den heutigen Beschiftigten durch die
kaufkraftbedingten Wertverluste bei den Renten der Vor-
sorgebedarf fiirs Alter. Zu der Versorgungsliicke, die durch
die bereits beschlossene Absenkung des Rentenniveaus ent-
steht, kommt eine neue Versorgungsliicke hinzu. Diese ent-
steht dadurch, dass die Rentenerh6hungen iiber viele Jahre
hinweg nicht mehr mit der Inflation Schritt halten und die

Renten in Zukunft deutlich weniger Wert sein werden.



12

Die kapitalgedeckte Privatvorsorge kann diese inflations-

bedingte Versorgungsliicke nur unzureichend ausgleichen.

Die kapitalgedeckte Altersvorsorge kann schon das sin-
kende Rentenniveau wihrend des Rentenbezugs nur dann
ausgleichen, wenn sie selbst stirker dynamisiert wird als
die Inflationsrate. ! Ein Ausgleich der Wertverluste durch
permanente Rentenanpassungen unterhalb der Inflations-
rate wiirde eine weitaus stirkere Dynamisierung der kapi-
talgedeckten Alterssicherung in der Rentenbezugsphase
oder deutlich hohere Aufwendungen in der Ansparphase
erfordern. Die Sparfihigkeit vieler Beschiftigter ist aber

schon heute infolge von Niedrigeinkommen sehr gering.

II. Handlungsbedarf: Wertverfall bei den Renten stoppen!

Wertverfall gefihrdet die Legitimation der gesetzlichen
Rentenversicherung

Der permanente Wertverfall bei den Renten durch
Rentenanpassungen unterhalb der Inflation gefiahrdet
schlieBlich auch die Legitimation der gesetzlichen Ren-
tenversicherung als erster Sdule der Alterssicherung in
Deutschland. Immer mehr Versicherte werden die gesetz-
liche Rentenversicherung als Pflichtversicherung infrage
stellen, wenn sie trotz erheblicher Beitragsleistungen im
Alter eine Rente erhalten, deren Wert einem permanenten

Verfall preisgegeben ist.
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lIl. Fir lohnorientierte Rentenanpassungen mit Inflationsschutz

Die Ergebnisse der unlingst veroffentlichten Studie
,»Altersvorsorge in Deutschland 2005 (AVID 2005) haben
wieder einmal gezeigt, dass die Renten der gesetzlichen
Rentenversicherung auch in Zukunft die bei Weitem wich-
tigste Einkommensquelle im Alter darstellen werden. Dies
gilt, obgleich die Absicherung des Lebensstandards im
Alter mit den jlingsten Rentenreformen zunehmend von der
gesetzlichen Rentenversicherung auf alle drei Siulen ver-
lagert wurde. Der AVID 2005 zufolge werden die gesetzli-
chen Renten selbst bei den heute 47-Jdhrigen noch 77 Pro-

zent des gesamten Einkommens im Alter ausmachen. @

Vor diesem Hintergrund fordert der SoVD, dass die Ren-
ten auch kiinftig mit dem Ziel angepasst werden, die
Teilhabe der Rentnerinnen und Rentner an der allgemei-
nen Wohlstandsentwicklung zu sichern und die Renten
vor schleichenden, inflationsbedingten Wertverlusten zu
schiitzen. Es darf keine weiteren Eingriffe zu Lasten der
Rentnerinnen und Rentner in den Rentenanpassungsme-
chanismus geben. Der permanente Wertverfall bei den

Renten muss gestoppt werden!

Die beschlossene Aussetzung des Riester-Faktors in der
Rentenanpassungsformel fiir 2008 und 2009 war ein
allererster Schritt in die richtige Richtung. Damit wurde
zum ersten Mal seit vielen Jahren das Leistungsziel der
gesetzlichen Rentenversicherung in den Vordergrund

der Anpassungspolitik gestellt. Die Aussetzung des Ries-
ter-Faktors fiir die Jahre 2008 und 2009 reicht aber bei
Weitem nicht aus, um den Wertverfall bei den Renten zu
stoppen.

Der SoVD fordert eine Losung, die auch auf lange Sicht
zu Rentenanpassungen fiihrt, die eine Teilhabe an der
allgemeinen Wohlstandsentwicklung sicherstellen und
gleichzeitig einen wirksamen Schutz vor inflationsbe-
dingten Wertverlusten bei den Renten bieten. Nur so kann
die gesetzliche Rentenversicherung auch in Zukunft ihrer
Aufgabe als wichtigste Sdule der Alterssicherung gerecht

werden. Hierzu miissen
B der Riester-Faktor dauerhaft ausgesetzt,

B der Nachholfaktor abgeschafft und

B die Rentenformel um eine Inflationsschutzklausel er-

ginzt werden.
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1. Riester-Faktor dauerhaft aussetzen

Der SoVD fordert, den willkiirlichen Riester-Faktor dau-
erhaft auszusetzen. Mit dem Gesetz zur Rentenanpassung
20080 wurde der Riester-Faktor fiir die Jahre 2008 und
2009 ausgesetzt, um hohere Rentenanpassungen in diesen
Jahren zu erreichen. Allerdings wird der Riester-Faktor,
der zu einer Kiirzung der jdhrlichen Rentenanpassung um
etwa 0,6 Prozentpunkte fiihrt, schon ab dem Jahr 2010
wieder einsetzen. Die in 2008 und 2009 ausgesetzten
Kiirzungen des Riester-Faktors sollen in den Jahren 2012
und 2013 nachgeholt werden. Damit steht bereits jetzt fest,
dass die Rentenanpassungen von 2010 bis 2013 um insge-
samt rund 2,4 Prozentpunkte gekiirzt werden sollen. Bei
einer weiterhin schwachen Lohnentwicklung wird allein
der Riester-Faktor weitere Kaufkraftverluste bei den Ren-

ten zur Folge haben.

Der Riester-Faktor ist ein willkiirlicher Kiirzungsfaktor in
der Rentenanpassungsformel und muss auch vor diesem
Hintergrund dauerhaft ausgesetzt werden. Mit der Einfiih-
rung des Riester-Faktors wurde bezweckt, die Belastungen
der Beschiftigten mit Beitréigen fiir die Riester-Rente auf
die Rentenanpassungen zu iibertragen. Es wurde damit
gerechnet, dass die Riester-Rente eine flichendeckende
Verbreitung finden werde und eine entsprechende Kiirzung

bei den Rentenanpassungen daher gerechtfertigt sei.

III. Fiir lohnorientierte Rentenanpassung mit Inflationsschutz

Auch sechs Jahre nach ihrer Einfiihrung ist die Riester-
Rente aber weit von dem Ziel einer flichendeckenden
Verbreitung entfernt. Bis heute haben nur rund 10 Mio.
Beschiiftigte eine Riester-Rente abgeschlossen, was

in etwa einem Drittel der sozialversicherungspflichtig

Beschiftigten entspricht.

Wihrend die Riester-Rente also einen kaum spiirbaren
Einfluss auf die Lohne und Gehilter in Deutschland hat,
wird sie bei den Renten zwangsweise kiirzend beriicksich-
tigt. Dies ist unsystematisch und muss beseitigt werden.
Der Verbreitungsgrad der Riester-Rente rechtfertigt es
nicht, die Rentenanpassungen nach 2009 wieder mit dem
Riester-Faktor zu belasten. Die verbleibenden Stufen der
Riester-Treppe, die zwischen 2010 und 2013 wirken sollen,

miissen dauerhaft ausgesetzt werden.



III. Fiir lohnorientierte Rentenanpassung mit Inflationsschutz

2. Nachholfaktor abschaffen

Der SoVD fordert, den im Zuge der Rentenreform 2007
beschlossenen Nachholfaktor wieder abzuschaffen. Auch
der Nachholfaktor ist ein reiner Kiirzungsfaktor. Mit ihm
sollen Kiirzungen bei den Rentenanpassungen, die wegen
der Nullrunden nicht zum Tragen kommen konnten, ab
2011 schrittweise nachgeholt werden. Die Anpassungskiir-
zungen, die wegen der Nullrunden der vergangenen Jahre
nicht realisiert werden konnten, belaufen sich derzeit auf
1,75 Anpassungspunkte in den alten und 1,3 Anpassungs-

punkte in den neuen Bundeslidndern.

Der Nachholfaktor soll jede kiinftige Rentenanpassung ohne
Riicksicht auf die Inflationsrate so lange halbieren, bis die nicht
realisierten Anpassungskiirzungen in Hohe von derzeit 1,75
bzw. 1,3 Anpassungspunkten vollstindig nachgeholt wurden.
Der Nachholfaktor wird die Rentnerinnen und Rentner ab 2011

somit weiter von der allgemeinen Lohnentwicklung ausgrenzen.

Besonders problematisch aber ist, dass der Nachholfaktor be-
reits im Jahr 2011 wirken soll. Dann wird er ndmlich von 2011
bis 2013 mit dem Riester-Faktor zusammen zu Anpassungs-
kiirzungen fiihren. Rechnet man die bereits jetzt feststehenden
Anpassungskiirzungen nur des Riester- und des Nachholfaktors
zusammen, dann ergeben sich in den Jahren nach 2010 Kiir-
zungen bei den Rentenanpassungen von 4,15 Prozentpunkten
in den alten und 3,7 Prozentpunkten in den neuen Bundesléin-
dern. Weitere Nullrunden bzw. Minianpassungen und damit
ein weiterer dramatischer Wertverfall bei den Renten sind
damit schon heute so gut wie vorprogrammiert. Der Nachhol-

faktor muss daher umgehend wieder abgeschafft werden.
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3. Inflationsschutzklausel einfiihren

Der SoVD fordert ferner, die lohnbasierte Rentenanpas-
sungsformel durch eine Inflationsschutzklausel zu ergin-
zen. Einen generellen Umstieg von der lohnorientierten
Rentenanpassung hin zur Inflationsanpassung lehnt der
SoVD indes ab. Mit einer reinen Inflationsanpassung
wiren die Renten zwar vor Wertverlusten geschiitzt. Eine
Beteiligung der Rentnerinnen und Rentner an der wirt-
schaftlichen Entwicklung, d. h. eine iiber den bloBen Wert-
verlust hinausgehende Steigerung der Renten, wire aber

dauerhaft ausgeschlossen.

Reine Inflationsanpassung bringt keine Wertzuwdchse
bei der Rente

Berechnungen der Deutschen Rentenversicherung aus
2005 haben gezeigt, dass die Renten heute um mehr als
30 Prozent niedriger wiren, wenn sie seit 1970 nur nach
der Inflationsrate angepasst worden wiren. 3 Auch die
Riirup-Kommission (,,Kommission zur Nachhaltigkeit in
der Finanzierung der Sozialen Sicherungssysteme*) ist
bei ihren Vorschlidgen zur Reform der Rentenversicherung
davon ausgegangen, dass die Renten bei lohnorientierten
Rentenanpassungen langfristig hoher ausfallen werden als

bei reinen Inflationsanpassungen.

Nach der geltenden Rentenanpassungsformel ergeben
sich Rentenanpassungen iiber der Inflationsrate aller-
dings nur dann, wenn die Bruttolohnentwicklung so hoch
ist, dass die Kiirzungsfaktoren — relativ gesehen — nicht
ins Gewicht fallen. Wegen der Kiirzungsfaktoren in der

Anpassungsformel fallen die Rentenanpassungen dann
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zwar immer noch geringer aus als die Bruttolohnentwick-
Iung. Aber die Rentenanpassungen sind immer noch héher
als die Inflationsrate, so dass Kaufkraftzuwichse bei den

Renten stattfinden konnen.

SoVD-Vorschlag:

Lohnorientierte Rentenanpassung mit Inflationsschutz
Problematisch an der geltenden Anpassungsformel ist aber,
wenn die Bruttolohnentwicklung geringer ausfillt und

die Kiirzungsfaktoren dazu fiihren, dass die Rentenanpas-
sungen die Inflationsrate nicht erreichen. Fiir diese Fille
muss die Rentenanpassungsformel um eine Inflations-
schutzklausel ergédnzt werden, die einerseits Kaufkraftver-
luste bei den Rentnerinnen und Rentnern verhindert und
andererseits zu keinen unzumutbaren Belastungen bei den
Beschiiftigten fiihrt.

Der SoVD schligt deshalb folgende Inflationsschutzklau-
sel vor (siche Abbildung 2, Seite 17):

B Inflationsanpassung bei ausreichender Lohnentwicklung

Liegt die lohnorientierte Rentenanpassung unter der
Inflationsrate des Vorjahres und die maf3gebliche
Bruttolohnentwicklung dariiber, werden die Renten in

Hohe der Inflationsrate angepasst.

B Bruttolohnanpassung bei niedriger Lohnentwicklung

Liegt nicht nur die lohnorientierte Rentenanpassung,
sondern auch die Bruttolohnentwicklung unter der
Inflationsrate, dann werden die Renten ausnahms-

weise nur in Hohe der Bruttolohne angepasst.

III. Fiir lohnorientierte Rentenanpassung mit Inflationsschutz

Folgen der SoVD-Inflationsschutzklausel fiir die
Rentenanpassung 2008

Da die Lohnentwicklung im Jahr 2007 lediglich 1,4 Prozent
betrug und damit ebenfalls deutlich unterhalb der Inflations-
rate von 2,3 Prozent lag, wiirde die hier vorgeschlagene In-
flationsschutzklausel dazu fiihren, dass die Renten in glei-
cher Hohe steigen wie die Bruttolohne. Die Rentenanpassung

2008 wiirde daher ausnahmsweise nur 1,4 Prozent betragen.

Zwar wiirde der SoVD-Vorschlag in 2008 zu einem dhn-
lichen Ergebnis fiihren, wie die von der Bundesregierung
beschlossene auflerplanmiflige Rentenanpassung. Dies

ist allerdings allein darauf zuriickzufiihren, dass auch die
Lohne mit 1,4 Prozent deutlich unterhalb der Inflations-
rate lagen. Hitte die Lohnentwicklung — wie urspriinglich
geschitzt — bei 2,4 Prozent gelegen, dann wiren die Ren-
ten nach der Inflationsschutzklausel des SoVD in Hohe
der Inflationsrate von 2,3 Prozent gestiegen. Langfristig
wiirde die Inflationsschutzklausel des SoVD mehr Verliss-

lichkeit bei den Rentenanpassungen bringen.

Die vom SoVD vorgeschlagene Inflationsschutzklausel stellt
auch einen gerechten Ausgleich zwischen den Interessen
der Rentnerinnen und Rentner an einem moglichst wirksa-
men Schutz vor Inflationsverlusten und den Interessen der
Beschiftigten an einem Schutz vor unzumutbaren Beitrags-
belastungen her. Mit den SoVD-Vorschlidgen wird das in der
Vergangenheit bewihrte Prinzip der Lohndynamik bei den
Rentenanpassungen gestirkt und gleichzeitig gewihrleistet,
dass die Renten den gleichen Schutz vor inflationsbedingten

Kaufkraftverlusten genielen wie die Lohne.



SoVD-Vorschlag:

Rentenanpassungsformel heute:
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Rentenanpassungsformel heute und SoVD-Vorschlag im Vergleich
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IV. Finanzielle Auswirkungen der Inflationsschutzklausel

Die hier vorgeschlagene Inflationsschutzklausel stellt
einen sozial gerechten Ausgleich zwischen den Interessen
der Rentenbeziehenden und denen der Beitragszahlenden
her. Denn einerseits wird der schleichende soziale Abstieg
von Rentnerinnen und Rentnern durch Wertverluste bei
ihren Renten weit reichend vermieden. Andererseits erfolgt
durch die Inflationsschutzklausel auch keine unzumutbare

Belastung der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler.

Eine Rentenanpassung in Hohe von einem Prozent kostet
jahrlich rund zwei Mrd. Euro. Im Jahr der Rentenanpas-

sung fallen lediglich etwa eine Mrd. Euro an, da die Ren-
ten erst zur Jahresmitte erhoht werden und die Rentenan-

passung damit nur fiir ein halbes Jahr gezahlt wird.

Da im Jahr 2007 auch die Bruttolohnentwicklung mit 1,4
Prozent deutlich unter der Inflationsrate lag, wiirden die
Renten nach der hier vorgeschlagenen Inflationsschutz-
klausel in gleicher Hohe steigen wie die Bruttolohne, ndm-
lich um 1,4 Prozent. Da die Rentenanpassung 2008 wegen

der Aussetzung des Riester-Faktors 1,1 Prozent betrigt,

entstiinden durch eine Rentenerhthung von 1,4 Prozent
nach der hier vorgeschlagenen Inflationsschutzklausel
zusitzliche Ausgaben bei der Rentenversicherung in Hohe
von 300 Mio. Euro im Jahr 2008 und 600. Mio. Euro in
den Folgejahren. Beitragssatzsteigerungen hitte dies wegen
der stabilen Finanzlage der Rentenversicherung indes nicht
zur Folge.

Die sogenannte Nachhaltigkeitsriicklage (friiher Schwan-
kungsreserve) lag Schitzungen zufolge Ende 2007 bei 11,5
Mrd. Euro. Selbst wenn die zusétzliche Rentenanpassung
von 0,3 Prozent, die sich fiir dieses Jahr aus der Anwen-
dung der hier vorgeschlagenen Inflationsschutzklausel
ergibe, nicht aus den hoheren Beitragseinnahmen der
Rentenversicherung finanziert werden konnte und deshalb
auf die Nachhaltigkeitsriicklage zuriickgegriffen werden
miisste, wiirde die Nachhaltigkeitsriicklage immer noch
deutlich iiber dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-
wert liegen. Die Inflationsschutzklausel wiirde daher
voraussichtlich auch in den néchsten Jahren keine Beitrags-

satzerhohungen zur Folge haben.
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Adressen

Bundesverband
Sozialverband
Deutschland e.V.
Stralauer Strafie 63
10179 Berlin

Tel. (030) 72 62 22-0
Fax (030) 72 62 22-311
kontakt@sovd.de

www.sovd.de

Landesgeschéftsstellen

Baden - Wiirttemberg
Mundenheimer Str. 11
68199 Mannheim

Tel. 06 21/ 841 41 72
Fax 06 21 / 841 41 73
sovd-bw@t-online.de

Bayern

Thalkirchner Str. 76/11
80337 Miinchen

Tel. 0 89 /53 07 50 80
Fax 089 /54 37 91 06
info@sovd-by.de

Berlin-Brandenburg
Kurfiirstenstrafie 131
10785 Berlin

Tel. 030 /2 63 938-0
Fax 030/ 2 63 938-29
contact@sovd-bbg.de

Bremen
Ellhornstra3e 35-37
28195 Bremen

Tel. 04 21 / 16 38 49-0
Fax 0421 / 16 38 49-30
info@sovd-hb.de

Hamburg
Pestalozzistralle 38
22305 Hamburg

Tel. 040/ 61 16 07-0
Fax 040/61 16 07 50
Postanschrift:
Postfach 60 64 26
22256 Hamburg
info@sovd-hh.de

Hessen
Willy-Brandt-Allee 6
65197 Wiesbaden
Tel. 06 11 /8 51 08
Fax 06 11 / 8 50 43
info@sovd-he.de

Mecklenburg-
Vorpommern
Henrik-Ibsen-Str. 20
18106 Rostock

Tel. 03 81 /76 01 09-0
Fax 03 81 /76 01 09-20
info@sovd-mv.de

Niedersachsen
Herschelstralie 31
30159 Hannover

Tel. 05 11 /7 01 48-0
Fax 05 11 /7 01 48-70
info@sovd-nds.de

Nordrhein-Westfalen
Erkrather Str. 343

40231 Diisseldorf

Tel. 02 11 /38 60 3-0
Fax 02 11 /38 2175
info@sovd-nrw.de

Rheinland-Pfalz /
Saarland
Pfriindner Strafle 11
67659 Kaiserslautern
Tel. 06 31 /7 36 57
Fax 06 31 /7 93 48

sovd-rheinland-pfalz-
saarland @t-online.de

Sachsen
Annaberger Str. 166
09120 Chemnitz

Tel. 03 71 /2 80 40 00
Fax 0371 /5202791
info@sovd-sa.de

Sachsen-Anhalt
Moritzstralle 2 F
39124 Magdeburg
Tel. 03 91 /2 53 88 97
Fax 03 91 /2 53 88 98

info@sovd-sa-anh.de

Schleswig-Holstein
Muhliusstrafie 87
24103 Kiel

Tel. 04 31 /98 38 80
Fax 04 31 /98 388-10
info@sovd-sh.de

Thiringen
Ammertalweg 29
99086 Erfurt

Tel. 03 61 /7 31 69 48

Fax 03 61 /7 31 69 48/49
info@sovd-thue.de
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- Erste Informationen und Tipps fiir Versicherte und Patienten
B Ratgeber: Praxisgebiihr und Zuzahlungen

- Informationen und Tipps fiir gesetzlich Krankenversicherte

Pflege
B Fiir eine wiirdevolle Pflege - Positionen des SoVD zur Reform der Pflege

B Ratgeber fiir pflegebediirftige Menschen und ihre Angehorigen.

Faltbliitter

B Checkliste fiir den Krankenhausaufenthalt

B Thre Rechte als Patient

B So wird's giinstig - Viele Vorteile durch Mitgliedschaft im Sozialverband

Bitte senden Sie Thre Bestellung an:

Sozialverband Deutschland e.V., Versand, Stralauer Strafle 63, 10179 Berlin
oder per E-Mail an: materialbestellung@sovd.de

Weitere Informationen zu Inhalt und Versand der Publikationen erhalten Sie

auf unserer Homepage unter www.sovd.de

21

Stand August 2008



Impressum

Herausgeber

Sozialverband Deutschland e. V.
Stand

August 2008

Verfasser

Ass. jur. Ragnar Hoenig
Referent Abteilung Sozialpolitik

Fotos Umschlagseiten

bonn-sequenz
Druck
Westkreuz-Druckerei Ahrens KG, Berlin




Sozialverband Deutschland e.V.

Stralauer Straf3e 63
10179 Berlin

Tel. (030) 726222 -0
Fax (030) 72 62 22 - 311

kontakt@sozialverband.de

www.sovd.de




	Wertverfall bei Renten stoppen!
	Inhalt
	I. Zusammenfassung
	II. Handlungsbedarf: Wertverfall bei den
	1. Belastungen der Rentnerinnen und Rent
	2. Folgen des permanenten Wertverfalls
	III.  Für lohnorientierte Rentenanpassun
	1. Riester-Faktor dauerhaft aussetzen
	2. Nachholfaktor abschaffen
	3. Inflationsschutzklausel einführen
	IV. Finanzielle Auswirkungen der Inﬂatio
	Anmerkungen
	Adressen
	Bundesverband
	Landesgeschäftsstellen
	Publikationen des Sozialverband Deutschl




